
Satzung für den Kindergarten „St. Johannes„ in Obereichstätt 
nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und betreuungsgesetz 

(BayKiBiG) 

Der Markt Dollnstein erlässt aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung 
(GO) nachfolgende Satzung über die Benutzung des gemeindlichen Kindergartens „St. 
Johannes" in Obereichstätt (Benutzungssatzung): 

§ 1 Träger

Der Markt Dollnstein betreibt und unterhält in eigener Trägerschaft den Kindergarten St. 
Johannes. Die Einrichtungen sind ein Angebot der Tagesbetreuung nach dem BayKiBiG. 

§ 2 Aufgaben der Tagesstätten und Ausgestaltung der Bildung, Erziehung und
Betreuung 

Die Aufgaben des Kindergartens und die Ausgestaltung der Bildung, Erziehung und Betreuung 
bestimmen sich nach dem BayKiBiG, den AVBayKiBiG, dem BayBEP und den 
entsprechenden Leitlinien in Ihrer jeweils gültigen Fassung. 

§ 3 Elternbeirat

Für den Kindergarten kann nach dem BayKiBiG jeweils ein Elternbeirat gebildet werden, der 
nach Art. 14 BayKiBiG in wesentlichen Angelegenheiten der Tagesstätte mitwirken soll. 

§ 4 Aufnahme, Vereinbarung zur Bildung, Erziehung und Betreuung

(1) Der Kindergarten steht grundsätzlich allen Kindern ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis
zum Schulübertritt nach Maßgabe der verfügbaren Plätze offen.

(2) Die Anmeldung erfolgt zu terminierten Anmeldetagen des Kindergartens bei der Leitung
oder einer Vertretung.

(3) Eine Berücksichtigung nicht fristgerecht eingegangener Anmeldungen ist nur möglich,
wenn alle fristgerecht getätigten Anmeldungen abgedeckt werden konnten und noch freie
Plätze vorhanden sind.

( 4) Vormerkungen für das folgende Betreuungsjahr werden nicht entgegengenommen. Die
Warteliste gilt immer nur für ein Jahr. Für das folgende Betreuungsjahr ist eine erneute
Anmeldung nötig.
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